
 

Kreisblatt 
 

Amtsblatt des Kreises Lippe  
und seiner Städte und Gemeinden 
 
 

Nr. 37 – 25. Juli 2013 

 

Inhalt 
Kreis Lippe 

315 4. Änderungssatzung der Satzung über Elternbeiträge für die Inan-
spruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder im örtlichen Zustän-
digkeitsbereich des Jugendamts des Kreises Lippe vom 08.07.2013 

316 Bekanntmachung; Rechtsverordnung 
 
Stadt Bad Salzuflen 

317 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0149V „Erweiterung Ostertor 
Galerie“, Ortsteil Bad Salzuflen- Aufstellungsbeschluss- Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

318 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Abwasserbe-
seitigung, die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, die 
Abfallentsorgung und die Straßenreinigung in der Stadt Bad Salzuflen 
vom 18.07.2013 

319 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1002 A/I „Wülferlieth-
Nord/Finkenweg“, Ortsteil Wülfer-Bexten im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB- Aufstellungsbeschluss - Frühzeitige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit im Sinne des § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

 
Stadt Detmold 

320 Erneute (2.) Offenlegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 
23-11 „Poppenbrede (Neu)"; Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nordring und Poppenbrede 

321 1. Satzung zur „Änderung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Kin-
dertagespflege im Bereich des Jugendamtes der Stadt Detmold als 
örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
07.11.2008, in der Fassung der Satzung vom 08.12.2011“ vom 
18.07.2013 

322 1. Satzung zur „Änderung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt 
Detmold vom 08.12.2011“ vom 18.07.2013 

 
 

Gemeinde Extertal 

323 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, 
OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß  § 13a BauGB; 

324 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Zum Freibad“,  als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB (Textbebauungsplan); 
Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung des Verfahrens der 
förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

325 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Zum Freibad“, als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB (Textbebauungsplan); 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungs-beschlusses gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB 

 
Stadt Lage 

326 Bebauungsplan G 275 „Landwehr“ (Parallelverfahren zur 81. Ände-
rung des Flächenutzungsplans der Stadt Lage) 

327 Inkrafttreten der 81. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Lage 

 

Alte Hansestadt Lemgo 

328 Abstimmungsbekanntmachung; 
Bürgerentscheid in der Alten Hansestadt Lemgo vom 14. August 2013 
bis zum 27. August 2013 

329 Hinweis auf die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 

330 Bekanntmachung über die: Einebnung von Grabstätten auf den Fried-
höfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen, Rin-
telner Straße, Voßheide, Trophagen. 

331 Bekanntmachung; Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung 
der Bega 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



532 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Kreis Lippe 
 
315 4. Änderungssatzung der Satzung über Eltern-

beiträge für die Inanspruchnahme von Tages-
einrichtungen für Kinder im örtlichen Zustän-
digkeitsbereich des Jugendamts des Kreises 
Lippe vom 08.07.2013 

 
Der Kreistag hat am 08.07.2013 gemäß § 23 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 
462) und § 5 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geän-
dert durch Artikel II des Gesetzes zur Stärkung der kom-
munalen Selbstverwaltung – GO Reformgesetz – vom 
09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380) die folgende 4. Ände-
rungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über Elternbeiträge für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen für Kinder im örtlichen Zuständig-
keitsbereich des Jugendamts des Kreises Lippe, zuletzt 
geändert durch die 3. Änderungssatzung vom 17.10.2011, 
wird wie folgt geändert: 
 
Die Satzung erhält folgende Überschrift: 
 
Satzung über Elternbeiträge für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen für Kinder und von Kinderta-
gespflege im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Ju-
gendamts des Kreises Lippe 
 

1. § 1 Geltungsbereich 
 
§ 1 - es wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

Diese Satzung gilt auch für die Inanspruchnahme 
des Angebotes der Förderung von Kindern in Kin-
dertagespflege durch geeignete Tagespflegeper-
sonen, im Haushalt der Tagespflegeperson, im 
Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in 
anderen geeigneten Räumen gemäß §§ 22 bis 24 
Sozialgesetzbuch VIII. 

 
§ 3 wird wie folgt ergänzt: 
 
In Abs. 1 wird hinter dem Wort „Tageseinrichtung“ einge-
fügt: „/Kindertagespflege“. 
 
In Abs. 2 wird der letzte Halbsatz „befristet bis zur Revision 
des KiBiz, längstens bis zum 31.07.2013“ gestrichen. 
 
In Abs. 4 wird in Satz 1 das Wort „schriftlich“ gestrichen 
 
§ 5 wird wie folgt ergänzt: 
 
In Abs. 1, Satz 1 wird das Wort „schriftlicher“ gestrichen. 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 4. Änderungssatzung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis Lippe vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Detmold, den 16.07.2013 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
 
Heuwinkel 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
316 Bekanntmachung; Rechtsverordnung 
 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsge-
setzes (PBefG, BGBl I S. 2598 in der aktuellen Fassung) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung der Landesregierung 
des Landes NRW über die Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen nach dem PBefG (SGV NW 92) und 
§ 26 Abs. 1 Buchst. f der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GV. NRW S. 432) hat der Kreistag des 
Kreises Lippe in seiner Sitzung am 
08.07.2013beschlossen, die Rechtsverordnung über die 
Festsetzung der Beförderungsentgelte der in Lippe zuge-
lassenen Taxen vom 17.07.1991, zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 10.07.2007 wie folgt zu ändern: 
 
§ 2 Beförderungsentgelt, erhält folgende Fassung 
(1) Das Beförderungsentgelt wird automatisch be-

rechnet und angezeigt (Fahrpreisanzeiger). Es 
setzt sich zusammen aus: 

 a)  der Grundgebühr von 
  aa) 6,30 € tagsüber und 
  bb) 7,- € für Nachtfahrten und 
 Fahrten an Sonn- und Feiertagen und 

b) dem Betrag, der für Anfahrt (Taxe 2) und 
Zielfahrt (Beförderungsfahrt, Taxe 1) zu  

  entrichten ist. Dieser beträgt 
• bei Anfahrten gemäß § 3 der Rechtsverordnung 
  aa) 0,90 € tagsüber und 
  bb)  0,95 € für Nachtfahrten und 
 Fahrten an Sonn- und Feiertagen 

für jeweils 1000m. Tagsüber erfolgt die Schaltung 
à 0,10 € nach 111,11m. Bei Nachtfahrten erfolgt 
die Schaltung à 0,10 € nach 105,26m. 
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• bei Zielfahrten 
  cc) 1,80 € tagsüber und 
  dd) 1,90 € für Nachtfahrten und 
 Fahrten an Sonn- und Feiertagen 

für jeweils 1000 m. Tagsüber erfolgt die Schaltung 
à 0,10 € nach 55,55m. Bei Nachtfahrten erfolgt die 
Schaltung à 0,10 € nach 52,63m.  
Nachtfahrten sind Fahrten, die in der Zeit von 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr durchgeführt werden. 
Die Grundgebühr enthält das Entgelt für die ersten 
zwei Kilometer der Beförderungsfahrt, außer es 
wird eine Anfahrt gemäß § 3 berechnet. Die War-
tezeit (§ 4) wird für diese Strecke berechnet. 
Die Grundgebühr erhöht sich um 5,00 €, wenn ein 
Taxi mit mehr als vier Sitzplätzen für Fahrgäste 
(Großraumtaxi) telefonisch bestellt wird. 

(2) Das Entgelt gemäß Abs. 1 ist unabhängig von der 
Zahl der beförderten Personen zu berechnen.  

 
§ 3 Anfahrt, wird wie folgt neu gefasst: 
(1) Die Anfahrt zu Zielen innerhalb der Betriebssitz- 

gemeinde ist kostenfrei.  
(2) Die Anfahrt zu Zielen außerhalb der Betriebssitz-

gemeinde ist insgesamt kostenpflichtig. Bei Be-
ginn der Anfahrt ist zunächst eine Grundgebühr 
von 6,30 € tagsüber bzw. 7,- € bei Nachtfahrten 
und Fahrten an Sonn- und Feiertagen zu berech-
nen. Abweichend von § 2 ist in dieser Grundge-
bühr das Entgelt für die ersten zwei Kilometer der 
Anfahrt enthalten. Nach Ablauf der Freikilometer 
wird der Rest der Anfahrt mit der Taxe 2 berech-
net. 

(3) Die anschließende Beförderungsfahrt wird mit der 
Taxe 2 berechnet, wenn die Fahrt in die Betriebs-
sitzgemeinde zurückführt. Die Taxe 1 ist zu be-
rechnen, falls die Beförderungsfahrt nicht in die 
Betriebssitzgemeinde zurückführt. 

(4) Die Anfahrt beginnt am jeweiligen Standplatz der 
Taxe oder bei Anschlussfahrten am jeweiligen Ziel 
der vorhergehenden Fahrt. Geht der Beförde-
rungsauftrag während einer Lehrfahrt im Taxi ein, 
beginnt die Anfahrt zu diesem Zeitpunkt. 

(5) Die Anfahrt hat auf dem kürzesten Weg zu erfol-
gen. Der Besteller ist bei Auftragserteilung über 
die Möglichkeit und die Höhe der Anfahrtsgebühr 
zu informieren. 

 
§ 4 Wartezeit, wird wie folgt gefasst: 
(1) Wartezeiten sind mit 30,-€ für jede Stunde zu be-

rechnen. Die Schaltung á 0,10 € erfolgt nach je-
weils 12,00 Sekunden. 

(2) Eine Wartezeitgebühr wird nicht erhoben, wenn 
ein Stillstand des Taxis nach dessen Inanspruch-
nahme verursacht wurde durch 

 a) einen technischen Mangel am Fahrzeug, 
 b) einen Unfall mit Beteiligung des 

Fahrzeuges, 
 c) eine gesetzliche Hilfeleistung, 
 d) eine Polizeikontrolle oder 
 e)  andere Umstände, die Fahrer oder 

Unternehmer zu vertreten haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 7 Rücktritt, wird wie folgt gefasst: 
(1) Tritt ein Besteller aus von ihm zu vertretenden 

Gründen eine Fahrt nicht an, so hat er die Grund-
gebühr in Höhe von  

 a)  6,30 € tagsüber und 
 b)  7,00 € für Nachtfahrten und Fahrten an 

Sonn- und Feiertagen zu entrichten.  
(2) Ist die Fahrt zum Besteller oder Bestellort bereits 

durchgeführt und länger als 2.000m, ist die Fahrt 
mit 

 a)   9,00 € tagsüber und 
 b)  10,00 € bei Nachtfahrten und Fahrten an 

Sonn- und Feiertagen 
zu vergüten. Die Länge der Fahrt zum Bestellort 
ist im Zweifelsfall vom Taxifahrer zu beweisen. 

(3) Weitergehende Ansprüche bleiben hierdurch 
unberührt. 

 
§ 12 Inkrafttreten 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.09.2013 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehemde Änderung der „Rechtsverordnung über 
die Festsetzung der Beförderungsentgelte für die vom 
Kreis Lippe zugelassenen Taxen vom 17.07.1991 in der 
Fassung der Änderung vom 08.07.2013 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften nach der Kreisordnung für 
das Land NRW beim Zustandekommen dieser Rechtsver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) diese Rechtsverordnung für den Kreis Lippe ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 
 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift oder Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 

Detmold, den 09.07.2013 
 
 
Heuwinkel 
Landrat 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
317 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0149V 

„Erweiterung Ostertor Galerie“, Ortsteil Bad 
Salzuflen- Aufstellungsbeschluss- Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Beschlüsse des Planungs– und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 09.07.2013 
 
1. Aufstellungsbeschluss 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 0149V „Erweiterung Ostertorgalerie", Ortsteil 
Bad Salzuflen wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)  in Verbindung mit § 12 BauGB beschlossen. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes wird im beschleunigten Ver- fahren nach den 
Regelungen des §13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung gemäß §2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
Der Geltungbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB wird in einfacher Form – öffentlicher 
Planaushang für die Dauer von fünf Wochen – be-
schlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

05.08.2013 bis 13.09.2013 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 12 .07.2013 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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318 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

für die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen, die 
Abfallentsorgung und die Straßenreinigung in 
der Stadt Bad Salzuflen vom 18.07.2013 

 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666) – in der aktuell gülti-
gen Fassung – und der §§ 1, 2, 4, 6 und 10 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.Oktober 1969 (GV NRW 1969, 
S. 712) – in der aktuell gültigen Fassung – und des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585) – in der aktuell  gültigen  Fassung -  und der 
§§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW 
1995, S. 926) – in der aktuell gültigen Fassung – und des 
Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) vom 18.01.2005 
(BGBl. I S 114) – in der aktuell gültigen Fassung – und 
des § 10 der Satzung über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bad Salzuflen 
vom 24.04.1986 – in der aktuell gültigen Fassung - und 
der Entwässerungssatzung der Stadt Bad Salzuflen vom 
20.10.2010 – in der aktuell gültigen Fassung – und des 
§ 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LAbfG) vom 21. Juni 1988 (GV NRW 1988 S. 250) – in 
der aktuell gültigen Fassung – und des § 21 der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Bad Salzuflen vom 
16.05.2012 – in der aktuell gültigen Fassung -  und der 
§§ 3 und 4 des Straßenreinigungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (StrReinG NRW) vom 
18. Dezember 1975 (GV NRW 1975 S. 706; ber. 1976 
S. 12) – in der aktuell gültigen Fassung – und des § 6 der 
Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Bad Sal-
zuflen vom 15.12.2010 – in der aktuell gültigen Fassung -  
 
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung vom 
17.07.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Schmutzwassergebühr wird wie folgt geändert: 
 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwasser-
menge (§ 3 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwas-
sernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 3 
Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweis-
bar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermen-
gen, die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage 
eingeleitet werden (§ 3 Abs. 6). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen wer-

den durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Was-
ser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wasser-
menge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 
Wassermenge von der Stadt Bad Salzuflen unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres ge-
schätzt. 

 
 
 
 
 

 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z.B. privaten Brunnen) hat der Gebüh-
renpflichtige jeweils bis zum 31. Januar für das abge-
laufene Kalenderjahr den Mengennachweis durch einen 
auf seine Kosten eingebauten, geeichten und ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. 
Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionie-
renden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflich-
tigen. 

 

(5) Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines sol-
chen Wasserzählers (gem. Abs. 4) nicht zumutbar, 
so ist die Stadt Bad Salzuflen berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen Die 
Schätzung erfolgt bei Wohngrundstücken unter Berück-
sichtigung der für das Grundstück mit 1. und 2. Wohn-
sitz gemeldeten Personen. Es wird dabei ein durch-
schnittlicher Wasserverbrauch von 40 m³ je Person und 
Jahr zugrunde gelegt. Bei nicht ausschließlich zu 
Wohnzwecken genutzten Grundstücken ist ein auf Kos-
ten des Gebührenpflichtigen eingebauter, ordnungsge-
mäß funktionierender Wasserzähler erforderlich. Aus-
nahmsweise ist bei diesen Grundstücken eine zuver-
lässige Schätzung nur möglich, wenn der Stadt nach-
prüfbare Unterlagen vorliegen. 

 

(6) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge wer-
den die auf dem Grundstück anderweitig verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. 
Wasserschwundmengen) abgezogen, die nach-
weisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt 
werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen 
obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebühren-
pflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nach-
weis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ord-
nungsgemäß funktionierende und geeignete Mess-
einrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind tech-
nische Geräte, die in regelmäßigen Abständen kali-
briert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Herstellerangaben durchzuführen und der Stadt 
nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion 
der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Be-
rücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrich-
tung im Einzelfall technisch nicht möglich oder dem 
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebau-
ten, ordnungsgemäß funktionierenden, geeichten 
und fest eingebauten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 
bis 14 i. V. m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-
Eichordnung durch einen neuen, geeichten Was-
serzähler ersetzt werden. Der Nachweis über die 
ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des 
Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Be-
rücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
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Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzäh-
lers zur Messung der Wasserschwundmengen 
technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflich-
tigen nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige 
den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu 
führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbe-
sondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren 
Gründen Wassermengen der gemeindlichen Ab-
wassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie 
groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren 
Unterlagen müssen geeignet sein, der Gemeinde 
eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermög-
lichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden 
die geltend gemachten Wasserschwundmengen 
nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige 
durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine 
Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen 
will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen 
Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die 
Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflich-
tige. 

 
(8) Wasserschwundmengen nach Abs. 6 sind bezogen auf 

das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag bis 
zum Ablauf der Klagefrist gegen den Gebührenbe-
scheid bei der Stadt Bad Salzuflen zu stellen. 

 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „1. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung für die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen, die Abfallentsorgung 
und die Straßenreinigung in der Stadt Bad Salzuflen“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen. 
 
 
Bad Salzuflen, den 18.07.2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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319 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1002 

A/I „Wülferlieth-Nord/Finkenweg“, Ortsteil Wül-
fer-Bexten im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a BauGB- Aufstellungsbeschluss - 
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit im 
Sinne des § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

 
Beschluss des Planungs – und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 09.07.2013 
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 1002A/I  
„Wülferlieth-Nord/Finkenweg", Ortsteil Wülfer-Bexten wird 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im beschleunig-
ten Verfahren nach den Regelungen des § 13a BauGB oh-
ne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 
 
29.07.2013 – 12.08.2013 
 

während der Öffnungszeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 17:30 Uhr 
Freitag  08.00 – 12.00 Uhr 

 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 
im Fachdienst Stadtplanung, 6. Obergeschoss, Zimmer 
6.2, über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich 
während dieser Frist äußern. 
 
Die Äußerungen werden im Rahmen der Auswertungen 
aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das weitere 
Bebauungsplanverfahren ein. Die abschließende Entschei-
dung darüber wird durch den Rat der Stadt Bad Salzuflen 
getroffen. Das Ergebnis der Abwägung kann dann beim 
Fachdienst Stadtplanung eingesehen werden. Eine darüber 
hinausgehende gesonderte Benachrichtigung ist gemäß 
den Vorschriften des Baugesetzbuches nicht vorgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt 
wird. Auf eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 
BauGB wird daher verzichtet. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 12 .07.2013   
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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Stadt Detmold 
 
320 Erneute (2.) Offenlegung des Entwurfs des Be-

bauungsplanes 
23-11 „Poppenbrede (Neu)"; 
Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nord-
ring und Poppenbrede 

 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Stadtentwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
03.07.2013 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen den geänderten Entwurf des o. 
g. Bebauungsplanes mit folgendem Wortlaut beschlossen 
hat (erneuter Entwurfsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gem. § 4a 
(3) i. V. m.  § 3 (2) und § 4 (2) BauGB den geänderten 
Entwurf des 
 
Bebauungsplanes 23-11 „Poppenbrede (Neu)" 
Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nordring 

und Poppenbrede 
 
und diesen erneut offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der geänderte Entwurf des o. g. Bebau-
ungsplanes mit Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit 
vom 
 

02.08.2013 bis einschließlich 02.09.2013 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr erneut öffent-
lich ausliegt.  
 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
(Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Natura 
2000-Vorprüfung, artenschutzrechtliche Beurteilung, etc.). 
Sie enthalten die folgenden Arten umweltbezogener 
Informationen: 
 
1.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den 

Menschen: 
-  Informationen zur Lärmsituation auf Grund des 

Verkehrsaufkommens und der gewerblichen Nutzung 
-  Informationen zur Erholungsfunktion des 

Plangebietes und der angrenzenden Bereiche 
2.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die Tiere: 

-  Informationen zu den Auswirkungen der Planungen 
auf die Lebensräume von Tierarten der 
Grünlandbereiche   

3.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die 
Pflanzen: 
-  Informationen zu den Einflüssen auf die Pflanzen im 

Plangebiet, insbesondere im Hinblick auf die 
Grünlandflächen 

 
 
 

 
4.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die 

Landschaft: 
 

-  Informationen über die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes als Folge der Bebauung. 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem erneut offenliegenden Entwurf 
können innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die 
Stadt Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadt-
entwicklung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur 
Niederschrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdi-
nand-Brune-Haus, Zimmer 126, Hintergebäude, Rosental 
21, vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 03.07.2013 über den geänderten 
Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 23-11 „Poppenbrede (Neu)“ 
Ortsteil:  Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nordring und 
  Poppenbrede 
 
und diesen erneut offen zu legen wird hiermit gemäß 
§ 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Detmold, 11.07.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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321 1. Satzung zur „Änderung der Satzung über 

die Erhebung von Elternbeiträgen für den Be-
such von Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege im Bereich des Jugendam-
tes der Stadt Detmold als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
07.11.2008, in der Fassung der Satzung vom 
08.12.2011“ vom 18.07.2013 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 
(GV. NRW. S. 474) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung 
vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 16.04.2013 (BGBl.I S. 795) und § 
23 Abs. 1 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); Viertes Gesetz 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes -SGB 
VIII- vom 30.10.2007 (GV. NRW S. 462), in der Fassung 
des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-Änderungsgesetz – 
vom 25.07.2011 (GV. NRW. S. 385) hat der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung am 11.07.2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Im § 7 wird der Absatz 3 neu gefasst. 
 
Der Elternbeitrag ist 14 Tage nach Zugang des 
Beitragsbescheides erstmalig zu entrichten und in den 
Folgemonaten jeweils am 1. eines Monats im Voraus an 
das Jugendamt der Stadt Detmold zu zahlen. Sollte der 1. 
eines Monats auf ein Wochenende oder einen Feiertag 
fallen, so ist der Elternbeitrag am darauf folgenden 
Werktag des Monats fällig.  
 

§ 2 
 
Die Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von 
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege im 
Bereich des Jugendamtes der Stadt Detmold als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
07.11.2008, in der Fassung der Satzung vom 08.12.2011 
tritt zum 1. August 2013 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderungssatzung vom 18.07.2013 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

e)  
Detmold, den 18.07.2013 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
322 1. Satzung zur „Änderung der Satzung über 

die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offe-
ne Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt 
Detmold vom 08.12.2011“ vom 18.07.2013 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 
(GV. NRW. S. 474) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung 
vom 11.09.2012 (BGBl I S.2022), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 16.04.2013 (BGBl. I S. 795) sowie 
§ 9 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (SchulG NRW) vom 15.02.2005 (GV.NRW. 
S. 102), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
05.04.2011 (GV.NRW. S. 205) und dem Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 
- KiBiz); Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes -SGB VIII- vom 30.10.2007 (GV. 
NRW S. 462), in der Fassung des Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-
Änderungsgesetz – vom 25.07.2011 (GV. NRW. S. 385) 
hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
11.07.2013 
folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Im § 7 wird der Absatz 3 neu gefasst. 
 
Der Elternbeitrag ist 14 Tage nach Zugang des 
Beitragsbescheides erstmalig zu entrichten und in den 
Folgemonaten jeweils am 1. eines Monats im Voraus an 
das Jugendamt der Stadt Detmold zu zahlen. Sollte der 1. 
eines Monats auf ein Wochenende oder einen Feiertag 
fallen, so ist der Elternbeitrag am darauf folgenden 
Werktag des Monats fällig.  
 

§ 2 
 
Die Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene 
Ganztagsschule der Stadt Detmold vom 08.12.2011 tritt 
zum 1. August 2013 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Änderungssatzung vom 18.07.2013 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 18.07.2013 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



544 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Gemeinde Extertal 
 
323 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 

der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß  
§ 13a BauGB; 

 
Inkraftsetzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
11.07.2013 den  Satzungsbeschluss über die Satzung der 
26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern 
Bösingfeld“, gefasst. 
 
Die 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“, wurde als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung nach den Vorschriften des § 13a BauGB aufge-
stellt: 
 
Mit dem Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben 
für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 wurde 
der § 13 a „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ neu in 
das Baugesetzbuch aufgenommen. Danach können die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung 
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung unter be-
stimmten Voraussetzungen im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Hiermit soll den Gemeinden entspre-
chend den aktuellen Herausforderungen ein Instrument zur 
zügigen Schaffung von (zusätzlichen) Baurechten im be-
stehenden Siedlungsbereich an die Hand gegeben werden. 
Gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren bei einer zulässigen Grund-
fläche von weniger als 20.000 Quadratmetern als Maß-
nahme der Innenentwicklung aufgestellt bzw. geändert 
werden. Eine naturschutzrechtliche Ausgleichspflicht be-
steht gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht. 
 
Da es sich bei der vorliegenden Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösing-
feld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“  um einen Be-
bauungsplan der Innenentwicklung BauGB handelt, wurde 
von der Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 Satz 
1 BauGB (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) abgese-
hen. 
 
Zielsetzung der 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Ortskern Bösingfeld“, ist es, im Bereich zwischen der 
Evangelischen Kirche, dem „Rathaus II“ (zukünftig „Bür-
gerhaus Extertal“) und dem „Rathaus I“ (zukünftig private 
Nutzung) eine Neuordnung der bauordnungsrechtlichen 
und bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von baulichen 
Vorhaben vorzunehmen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 26. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, geht aus der 
als Anlage beigefügten kartografischen Abbildung hervor, 
die Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
 
 
 
 

 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
die Satzung über die 26. Änderung des  Bebauungsplanes 
Nr. 03/05  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Ortskern Bösingfeld“,  rechtsverbindlich. (Inkrafts-
etzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB) 
 
Die Satzung über die 26. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, wird als Ersatzbekanntma-
chung bekanntgemacht, in dem der Sachverhalt, dass der 
Rat den Satzungsbeschluss gefasst hat, öffentlich be-
kanntgemacht wird und eine Einsichtnahme der beschlos-
senen Satzung (Bebauungsplan) gewährleistet wird. 
 
Die 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“  liegt ab dem Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung einschließlich der Begründung bei der 
Gemeinde Extertal, Rathaus drei,  Fachbereich Planen und 
Bauen, Mittelstraße 36, Raum 13, 32699 Extertal, während 
der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht-
nahme öffentlich aus. Jedermann kann über den Inhalt der 
25. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern 
Bösingfeld“,  Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 

1. Es wird darauf  hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde schriftlich 
geltend gemacht worden sind. 

 
2. Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 

Abs. 1 Nr. 3 des BauGB ebenfalls unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden 
sind.  

 
3. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-

fahrens- und Formvorschriften begründen 
soll, ist darzulegen. 

 
4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 des BauGB über die Entschädigung 
von durch die Inkraftsetzung des Bebauungs-
planes eingetretenen Vermögensnachteile, 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 
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5. Eine Verletzung von Verfahrens und Form-

vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) im Auf-
stellungsverfahren des Bebauungsplanes 
kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres  nicht mehr geltend werden, es 
sei denn  

 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b.) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 

c.) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d.) der Form- und Verfahrensfehler ist ge-
genüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache benannt, die den Man-
gel ergibt. 

 
gez. 
 
Hans Hoppenberg 
(Bürgermeister) 
 
Extertal, 15.07.2013 
 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
Az.: FG II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



546 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 547 
 

 

 
324 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Zum Frei-
bad“,  als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gemäß § 13a BauGB (Textbebauungs-
plan); 
Öffentliche Bekanntmachung der Durchfüh-
rung des Verfahrens der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 

 
Ratsbeschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
11.07.2013 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“, aufzustellen. 
 
Bebauungsplan der Innenentwicklung: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Zum Freibad“, wird als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung nach den Vorschriften des 
§ 13a BauGB aufgestellt: 
 
Mit dem Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben 
für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 wurde 
der § 13 a „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ neu in 
das Baugesetzbuch aufgenommen. Danach können die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung 
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung unter be-
stimmten Voraussetzungen im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Hiermit soll den Gemeinden entspre-
chend den aktuellen Herausforderungen ein Instrument zur 
zügigen Schaffung von (zusätzlichen) Baurechten im be-
stehenden Siedlungsbereich an die Hand gegeben werden. 
Gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren bei einer zulässigen Grund-
fläche von weniger als 20.000 Quadratmetern als Maß-
nahme der Innenentwicklung aufgestellt bzw. geändert 
werden. Eine naturschutzrechtliche Ausgleichspflicht be-
steht gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht. 
 
Gemäß  § 13 a (2) Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan 
auch geändert  werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist und die geordnete städtebauliche 
Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Extertal wird folglich im Wege der 
Berichtigung angepasst. 
 
Da es sich bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
07/06 der der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das 
Gebiet „Zum Freibad“,  um einen Bebauungsplan der In-
nenentwicklung BauGB handelt, wird von der Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB (frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung) abgesehen. 
 
Räumlicher Geltungsbereich: 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/06  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“, umfasst folgende Grundstücke: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemarkung Flur Flurstück Postalische 

Anschrift 
Größe 
m² 

Laßbruch 5 75 Zum Frei-
bad 24 

1.113  

Laßbruch 5 74 Zum Frei-
bad 22 

1.111  

Laßbruch 5 73 Zum Frei-
bad 20 

1.105  

Laßbruch 5 72 Zum Frei-
bad 18 

1.103  

Laßbruch 5 100 Zum Frei-
bad 16 

1.088 
m² 

Laßbruch 5 126 Zum Frei-
bad 14 

1.210  

Laßbruch 5 24 Zum Frei-
bad 13 

763  

Laßbruch 5 25 Zum Frei-
bad 15 

795  

Laßbruch 5 76 Zum Frei-
bad 17 

492  

Laßbruch 5 77 Zum Frei-
bad 19 

442  

Laßbruch 5 78 Zum Frei-
bad 21 

628  

    9.850  
 
Die Auflistung der von der Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das 
Gebiet „Zum Freibad“, betroffenen Grundstücke ist Be-
standteil der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Textbebauungsplan: 
 
Im Allgemeinen besteht ein Bebauungsplan aus einer 
zeichnerischen Darstellung auf einer Planunterlage und 
textlichen Festsetzungen. Die Planzeichnung muss dabei 
den Anforderungen des § 1 PlanzV entsprechen. 
  
Zulässig ist es aber auch, dass der Bebauungsplan nur aus 
Text besteht. Das heißt, die Festsetzungen erfolgen aus-
schließlich durch Text. Eine Planzeichnung (mit Ausnahme 
eines Übersichtsplans zur Lagebeschreibung des Bebau-
ungsplangebiets) ist nicht zu erarbeiten.  
 
Die Anwendung von Textbebauungsplänen ist aufgrund der 
gesetzlichen Anforderungen, insbesondere an Eindeutig-
keit und Verortbarkeit der Festsetzungen, nur in einem be-
grenzten Rahmen möglich. 
 
Für Textbebauungspläne gelten die gleichen Anforderun-
gen wie für jeden anderen Bebauungsplan auch.  
 
Beim Textbebauungsplan muss der räumliche Geltungsbe-
reich durch Text eindeutig beschrieben werden. Hierfür be-
stehen vielfältige Möglichkeiten. In Betracht kommt insbe-
sondere die Aufzählung der Grundstücke im räumlichen 
Geltungsbereich mit ihrer kataster-amtlichen Bezeichnung 
(Gemarkung, Flur, Flurstück). 
 
Aufgrund der o.g. Anforderungen sind die Anwendungs-
möglichkeiten für Textbebauungspläne begrenzt. Textbe-
bauungspläne sollten deshalb im Allgemeinen nur aufge-
stellte werden, wenn wenige, textlich eindeutig ausdrückba-
re Festsetzungen, wie über die Art und das Maß der Nut-
zung, für ein Gebiet getroffen werden sollen  
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“, umfasst 11 Grundstücke und eine Fläche 
von 0,9850 ha. 
 
Aufgrund des kleinen räumlichen Geltungsbereiches und 
der geringen Regelungsdichte des Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“, sind die tatbeständlichen Voraussetzungen 
für die Aufstellung eines Textbebauungsplanes erfüllt. 
 
Zielsetzung der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“ : 
 
Städtebauliche Zielsetzung der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Zum Freibad“, ist die sogenannte 
„Nachverdichtung“. 
 
Unter „Nachverdichtung“ sind bauliche Maßnahmen zu 
verstehen, die der Erhöhung der Bebauungsdichte oder 
Nutzungsintensität auf bereits bebauten Grundstücken die-
nen, wobei die bisherige Nutzung im Wesentlichen beibe-
halten wird. Die Erhöhung der Bebauungsdichte und Nut-
zungsintensität kann durch die Heraufsetzung der nach 
§ 16 der BauNVO maßgeblichen Werte (z.B. „Grundfä-
chenzahl“ – GRZ -, „Geschossflächenzahl“ -     - GFZ -, 
„Grundfläche“, „Höhe der baulichen Anlage“, „Geschossig-
keit“) oder durch die Erweiterung der überbaubaren Grund-
stücksfläche (§ 23 BauNVO) erfolgen. – Zur Nachverdich-
tung kann in begrenztem Umfang auch das Hinzufügen 
neuer Gebäude auf bisher unbebauten Grundstücksteilen 
oder selbstständigen Grundstücken gehören, z.B. die Zu-
lassung von „Bauten in zweiter Reihe“ auf sogenannten 
„Hinterliegergrundstücken 
 
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 07/06 der Gemein-
de Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Zum Freibad“, 
bestehend aus der Textfassung und der  beizufügenden 
Begründung, liegt in der Zeit vom  
 

05.08.2013 bis einschließlich 06.09.2013 
 
Im Rathaus drei der Gemeinde Extertal, Fachbereich 
„Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, Obergeschoss, 
Raum 13, zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch 
07:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 
07:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr 
Freitag 07:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der in Aufstellung Bebau-
ungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, 
für das Gebiet „Zum Freibad“, schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgetragen werden.  
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB („Ausle-
gung“) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Bebauungsplanes unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan (eine Änderung eines Bebauungs-
planes) zum Gegenstand hat, ist unzulässig, soweit die den 
Antrag stellende Person Einwendungen geltend macht, die 
sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht macht hat, 
aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese 
Rechtslage im Rahmen der Beteiligung hingewiesen wor-
den ist.“ 
 
Der Auslegungsort ist nicht barrierefrei zu erreichen. Auf 
Wunsch wird die Beteiligung aber auch in einem barriere-
frei zugänglichen Raum ermöglicht. Hierzu ist eine Kon-
taktaufnahme im Bürgerbüro, Erdgeschoss Rathaus drei, 
oder eine telefonische Terminabsprache unter der Telefon-
nummer 05262-402–215 möglich. 
 
gez. 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal, 15.07.2013 
 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
Az.: FG II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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325 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Zum Frei-
bad“, als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gemäß § 13a BauGB (Textbebauungs-
plan); 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstel-
lungs-beschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
11.07.2013 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“, aufzustellen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Zum Freibad“, wird als Bebau-
ungsplan der Innen-entwicklung nach den Vorschriften des 
§ 13a BauGB aufgestellt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Zum Freibad“, wird als so ge-
nannter „Textbebauungsplan“ aufgestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungs-planes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Zum Freibad“, umfasst folgende Grundstücke: 
 

Gemarkung Flur Flurstück Postalische 
Anschrift 

Größe 
In m² 

Laßbruch 5 75 Zum Frei-
bad 24 

1.113  

Laßbruch 5 74 Zum Frei-
bad 22 

1.111   

Laßbruch 5 73 Zum Frei-
bad 20 

1.105  

Laßbruch 5 72 Zum Frei-
bad 18 

1.103  

Laßbruch 5 100 Zum Frei-
bad 16 

1.088  

Laßbruch 5 126 Zum Frei-
bad 14 

1.210  

Laßbruch 5 24 Zum Frei-
bad 13 

763  

Laßbruch 5 25 Zum Frei-
bad 15 

795  

Laßbruch 5 76 Zum Frei-
bad 17 

492  

Laßbruch 5 77 Zum Frei-
bad 19 

442  

Laßbruch 5 78 Zum Frei-
bad 21 

628 
m² 

    9.850  
 
Städtebauliche Zielsetzung der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Zum Freibad“, ist die sogenannte 
„Nachverdichtung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unter „Nachverdichtung“ sind bauliche Maßnahmen zu 
verstehen, die der Erhöhung der Bebauungsdichte oder 
Nutzungsintensität auf bereits bebauten Grundstücken die-
nen, wobei die bisherige Nutzung im Wesentlichen beibe-
halten wird. Die Erhöhung der Bebauungsdichte und Nut-
zungsintensität kann durch die Heraufsetzung der nach 
§ 16 der BauNVO maßgeblichen Werte (z.B. „Grundfä-
chenzahl“ – GRZ -, „Geschossflächenzahl“ -     - GFZ -, 
„Grundfläche“, „Höhe der baulichen Anlage“, „Geschossig-
keit“) oder durch die Erweiterung der überbaubaren Grund-
stücksfläche (§ 23 BauNVO) erfolgen. – Zur Nachverdich-
tung kann in begrenztem Umfang auch das Hinzufügen 
neuer Gebäude auf bisher unbebauten Grundstücksteilen 
oder selbstständigen Grundstücken gehören, z.B. die Zu-
lassung von „Bauten in zweiter Reihe“ auf sogenannten 
„Hinterliegergrundstücken“. 
 
Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das 
Gebiet „Zum Freibad“, wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
gez. 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal, 15.07.2013 
 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
Az.: FG II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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Stadt Lage 
 
326 Bebauungsplan G 275 „Landwehr“ (Parallel-

verfahren zur 81. Änderung des Flächenut-
zungsplans der Stadt Lage) 

 
hier: Satzungsbeschluss vom 07.05.2013 und Inkrafttreten 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Der Bebauungsplan G 275 „Landwehr“ im OT Müssen der 
Stadt Lage ist vom Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 
07.05.2013 gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung 
mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666) in den jeweils gültigen Fassungen im Parallelverfah-
ren zur 81. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Lage als Satzung beschlossen worden.  
 
Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 
 
„Der Bebauungsplan G 275 „Landwehr“ im Ortsteil Müssen 
wird gem. § 19 BauGB i.V.m. § 7 GO NW als Satzung be-
schlossen“ 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) der Bebau-
ungsplans G 275 „Landwehr“ im OT Müssen der Stadt La-
ge in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Bebauungsplans G 275 „Landwehr“ 
der Stadt Lage sind aus dem in dieser Bekanntmachung 
abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die Grenzeintragung im Be-
bauungsplan G 275 „Landwehr“ der Stadt Lage verbindlich. 
 
Der Bebauungsplan G 275 „Landwehr“ im OT Müssen  der 
Stadt einschließlich Begründung und zusammenfassender 
Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB wird vom Tage dieser 
Bekanntmachung an für dauernd während der Dienststun-
den bei der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67 
(Fachteam Planen, Zimmer 204), 32791 Lage, zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Be-
bauungsplans G 275 „Landwehr“ der Stadt Lage wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise 
 
1.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
2.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 16. Juli 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 551 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



552 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
327 Inkrafttreten der 81. Änderung des Flächen-

nutzungsplans der Stadt Lage 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
07.05.2013 die 81. Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Bereich „Landwehr“ beschlossen (Parallelverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplans G 275 „Landwehr“).  
 
Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches in der der-
zeit gültigen Fassung wurde die 81. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Bezirksregierung Detmold am 
28.03.2013 zur Genehmigung vorgelegt.  
 
Die 81. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt La-
ge ist von der Bezirksregierung in Detmold mit Verfügung 
vom 05.07.2013 - AZ.: 35.21.10-510/L. 139 - gemäß § 6 
Baugesetzbuch genehmigt worden.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Flä-
chennutzungsplanänderungsunterlage vorgenommene 
Grenzeintragung verbindlich.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Erteilung der Genehmigung hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die  
 
81. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Lage, OT 
Müssen 
 
wirksam. 
 
Die 81. Flächennutzungsplanänderung wird mit der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung im 
Fachteam Planen der Stadt Lage, Rathaus III, 32791 Lage, 
Lange Straße 67, 2. Obergeschoss, zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
4.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

d) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

e) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

f) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
 
 
 
 
 

 
5.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

f) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

g) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 16. Juli 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
328 Abstimmungsbekanntmachung; 

Bürgerentscheid in der Alten Hansestadt Lem-
go vom 14. August 2013 bis zum 27. August 
2013 

 
Mit Beschluss des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
21.06.2013 wird im Zeitraum vom 14.08.2013 bis zum 
27.08.2013 nach § 26 Abs. 6 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ein Bürgerent-
scheid durchgeführt. 
 
Die zur Abstimmung gestellte Frage lautet: 
 
„Soll der Standort Schultwete 5 in Lemgo (Ostschule) 
als öffentlicher Grundschulstandort im Verbund mit 
der Grundschule Brake erhalten bleiben?“ 
 
Die Frage kann nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wer-
den. 
 
Abstimmungsberechtigt ist, wer am Tage der Stimmabgabe 
- Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grund-

gesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, 

- das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
- mindestens seit dem 16. Tag vor der Abstimmung im 

Gemeindegebiet seine Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst ge-
wöhnlich aufhält und keine Hauptwohnung außerhalb 
des Abstimmungsgebietes hat. 

 
Von der Abstimmungsberechtigung ausgeschlossen ist: 
- derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angele-

genheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige An-
ordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgaben-
kreis des Betreuers die in §1896 Abs. 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenhei-
ten nicht erfasst, 

- wer infolge Richterspruches in der Bundesrepublik 
Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 

 
Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Stimmschein hat. 
 
Das Stadtgebiet der Alten Hansestadt Lemgo ist in einen 
Stimmbezirk mit einem Abstimmungsvorstand eingeteilt. 
Das Abstimmungslokal befindet sich im Ballhaus (Halle), 
Markplatz 3, 32657 Lemgo. Der Zugang ist barrierefrei. 
 
Die Stimmabgabe ist im Zeitraum vom 14. August 2013 bis 
zum 27. August 2013 zu folgenden Öffnungszeiten mög-
lich: 
 
Montag – Donnerstag   08.30 – 17.00 Uhr 
Freitag - Sonntag   08.30 – 12.30 Uhr 
Montag, 26. August .2013  08.30 – 18.00 Uhr 
Dienstag, 27. August 2013 08.30 – 18.00 Uhr 
 
Abstimmungsberechtigte haben ihre Abstimmungsbenach-
richtigung und ihren gültigen Personalausweis – Unions-
bürger/innen ihren gültigen Identitätsausweis – oder Reise-
pass zur Abstimmung mitzubringen, damit sich der Stimm-
berechtigte auf Verlangen über seine Person ausweisen 
kann. Auch bei Verlust der Benachrichtigung kann an dem 
Bürgerentscheid teilgenommen werden. 

 
Abgestimmt wird mit einem amtlich hergestellten Stimmzet-
tel, der im Abstimmungslokal bereitgehalten wird. 
 
Abstimmungsberechtigte haben nur eine Stimme. Sie wird 
in der Weise abgegeben, dass auf dem Stimmzettel durch 
ein Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich ge-
macht wird, welche Antwort gelten soll. Die Stimmzettel 
sollten einwandfrei und klar gekennzeichnet sein. Damit 
wird sichergestellt, dass die Stimme gültig ist. 
 
Der Stimmzettel muss vom Abstimmungsberechtigten in 
einer Abstimmungskabine des Abstimmungslokals so ge-
kennzeichnet und gefaltet werden, dass nicht erkannt wer-
den kann, wie er gewählt hat. Der Stimmzettel ist in gefalte-
tem Zustand in die Abstimmungsurne zu werfen. 
 
Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die 
Abstimmungshandlung stattfindende Ermittlung und Fest-
stellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Abstimmungsgeschäftes möglich ist. 
 
Abstimmungsberechtigte, die mit Brief abstimmen wollen, 
können bei der Alten Hansestadt Lemgo, Ballhaus (Halle), 
Marktplatz 3, Lemgo, noch bis zum 27. August 2013, 15.00 
Uhr, einen Stimmschein mit den entsprechenden Briefab-
stimmungsunterlagen mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch (nicht fernmündlich) beantragen. 
 
Bei der Briefabstimmung hat der Abstimmende der Alten 
Hansestadt Lemgo in einem verschlossenen Stimmbrief 
- den Stimmschein mit der unterschriebenen Versicherung 

an Eides statt und 
- in einem gesonderten verschlossenen Stimmumschlag 

seinen Stimmzettel 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Stimmbrief am letz-
ten Abstimmungstag, dem 27. August 2013, bis 16.00 Uhr 
eingeht. Der Stimmbrief kann auch bei der Alten Hanse-
stadt Lemgo bis zum vorgenannten Termin abgegeben 
werden. 
 
Der Briefabstimmungsvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am letzten Abstimmungstag, 27. Au-
gust 2013 um 15.00 Uhr in Lemgo, Schmiedeamtshaus, 
Marktplatz 4, Lemgo, zusammen. Bei Bedarf werden weite-
re Briefabstimmungsvorstände gebildet. Die Ergebniser-
mittlung ist öffentlich. 
 
Jeder Abstimmungsberechtigte kann sein Abstimmungs-
recht nur einmal, nur persönlich und geheim ausüben. 
 
Die Herbeiführung eines unrichtigen oder verfälschten Er-
gebnisses einer Wahl / Abstimmung, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches - StGB). 
 
Lemgo, 25. Juli 2013 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister als Abstimmungsleiter 
 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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329 Hinweis auf die Änderung und Neufassung der 

Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
vom 30.11.2012 

 
Die Änderung und Neufassung der Satzung  des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lemgo, den 10.07.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
330 Bekanntmachung über die: Einebnung von 

Grabstätten auf den Friedhöfen Brake, Entrup, 
Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen, 
Rintelner Straße, Voßheide, Trophagen. 

 
Reihengrabstätten auf den Friedhöfen Brake, Entrup, 
Hörstmar, Leese, Lüningheide, Lüerdissen, Rintelner 
Straße, Voßheide, Trophagen, bei denen die Ruhezeit 
abgelaufen ist und die ungepflegt sind, werden nach Ab-
lauf von drei Monaten nach Veröffentlichung, gemäß § 14 
Abs. 4 der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. De-
zember 2012 in der zurzeit gültigen Fassung, kostenpflich-
tig eingeebnet. Innerhalb dieser drei Monate sind von den 
Nutzungsberechtigten die Grabsteine und Einfassungen zu 
entfernen oder entfernen zu lassen.  
 
Grabstätten (Erdwahl- und Urnenwahlgräber) auf den 
Friedhöfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese, Lüninghei-
de, Lüerdissen, Rintelner Straße, Voßheide, Tropha-
gen, bei denen die Nutzungszeit abgelaufen ist und die 
ungepflegt sind, werden nach Ablauf von drei Monaten 
nach Veröffentlichung, bzw. drei Monate nach Anbringung 
des Hinweisschildes auf der Grabstätte, gemäß § 24 Abs. 2 
der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 
2012 in der zurzeit gültigen Fassung, kostenpflichtig einge-
ebnet. Die Hinweisschilder wurden am 15.07.2013 auf den 
betroffenen Grabstellen angebracht. 
 
Wahl-Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: Sofern 
nicht ein dazu Berechtigter bis zum 31.10.2013 den Antrag 
auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der Friedhofsver-
waltung der Stadt Lemgo stellt, wird die Grabstätte von 
Amts wegen abgeräumt und eingeebnet.  
 
Die Angehörigen werden gebeten, die Grabmale, Blumen-
vasen und den übrigen Grabschmuck zu entfernen. Nicht 
abgeräumtes Grabzubehör geht in das Eigentum der Stadt 
Lemgo über.  
 
 
 
 
 

 
Grabstätten (Reihen, Wahl- und Urnengräber) auf den 
Friedhöfen Brake, Entrup, Hörstmar, Leese, Lüninghei-
de, Lüerdissen, Rintelner Straße, Voßheide, Tropha-
gen, bei denen die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen 
ist, die aber ungepflegt sind, werden nach Ablauf von drei 
Monaten nach Veröffentlichung, bzw. drei Monate nach 
Anbringung des Hinweisschildes auf der Grabstätte, ge-
mäß § 18 Abs. 6  i.Vm.  § 24 Abs.1 u. Abs.2  der Fried-
hofssatzung der Stadt Lemgo vom 11. Dezember 2012 in 
der zurzeit gültigen Fassung, kostenpflichtig eingeebnet. 
Die Hinweisschilder wurden am 15.07.2013 auf den be-
troffenen Grabstätten angebracht. Auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten wird hiermit hinge-
wiesen, gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Friedhofssatzung. 
 
Die Pflegeverpflichteten werden hiermit gebeten, die Grab-
stätte bis spätestens 31. Oktober 2013 wieder ordnungs-
gemäß herzurichten. Andernfalls wird die Einebnung ge-
mäß § 24 der Friedhofssatzung der Stadt Lemgo vom 
11. Dezember 2012 durchgeführt.  
Lemgo, den 16. Juli 2013  
 
Alte Hansestadt Lemgo  
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann  

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
 
 
 
331 Bekanntmachung; Hochwasserschutz und 

ökologische Verbesserung der Bega 
 
I. 
 
Der Bürgermeister der Stadt Lemgo, 32655 Lemgo, hat 
gemäß § 68 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbin-
dung mit den §§ 100 bis 104 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) 
vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 926) in der z. Zt. gültigen 
Fassung die Planfeststellung für das nachstehende Vorha-
ben beantragt: 
 
Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung der 
Bega im Stadtgebiet Lemgo zwischen Gewässerstation 
17 + 457,3 und 18 + 233,90  
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen von 
Februar, Juli, Oktober, November und Dezember 2012 er-
sichtlich. 
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Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Straßen und Entwässerung Lemgo 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lemgo 
Heustraße 36-38 
Zimmer 404 
32657 Lemgo 
 
während der allgemeinen Dienststunden innerhalb der Aus-
legungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die 
einmonatige Auslegungsfrist beginnt am 01.08.2013 und 
endet mit Ablauf des 02.09.2013. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben  (vgl. §§ 68, 70 WHG 
und § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I Seite 94) in Verbin-
dung mit § 73 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV NRW Seite 602) - jeweils in der z. Zt. gül-
tigen Fassung -) sind zur Vermeidung des Ausschlusses 
spätestens innerhalb von 2 Wochen nach dem Ende der 
vorbezeichneten Auslegungsfrist schriftlich - möglichst in 
dreifacher Ausfertigung - oder zur Niederschrift bei der 
 
Straßen und Entwässerung Lemgo 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lemgo 
Heustraße 36-38 
Zimmer 404 
32657 Lemgo 
 
zu erheben. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollten die Einwendungen be-
gründet werden. 
 
II. 
 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Hierzu 
weise ich darauf hin, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 
kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 
Entscheidung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Zu diesem Termin ergeht an die Einwendungsführer eine 
besondere Einladung. 
 
Darüber hinaus wird dieser Termin öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benach-
richtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. Die Zu-
stellung der Entscheidung über Einwendungen kann in sol-
chen Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 
 
 
 
 
 
 

 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermines. 
 
Detmold, 08.07.2013 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
Team 4.0.1 Verwaltung 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
Vahle 
 
Az.: 4.3-66 38 22-11/23 
 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß 
§ 70 WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2013 
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